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 Veröffentlicht am 16.10.1990

Index

L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauRallg;

VVG §4 Abs1;

Rechtssatz

Die Angabe eines Datums für die Vornahme der angeordneten Ersatzvornahme kann lediglich den frühesten Zeitpunkt

der Ersatzvornahme bezeichnen, bis zu dem der Verp8 noch die Möglichkeit hätte, die im Titelbescheid aufgetragenen

Arbeiten selbst durchzuführen. Aus einer späteren Vornahme kann sich nicht die Rechtswidrigkeit der Anordnung der

Ersatzvornahme ergeben.
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